
GEMEINDE ROHRDORF

LANDKREIS CALW

Satzunq tiber die Erhebuno von Verwaltuno§oebühren
(Verwaltunqsoebührensatzunq) vom 17. Januar 1997

AL{grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Wüdtemberg (Gemo) und der §§
2 und I des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gernelnde
Rohrdorf am 17. Januat 1997 folgende Satzung beschlossen:

§r
cebührenpflicht

Die Gemeinde Rohrdorf erhebt fü Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder
im lnteresse einzelner vornjmmt, Verwaltungsgebühren nach dieser Satzung, soweit
nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes bestimmen. Unberührt bleiben
Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in besonderen Gebührensatzungen der
Gemeinde

§2
Gebührenfreiheit

(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, die

1. Angelegenheiten der öffentlichen Fürsorge und der Kriegsopterfürsorge, die
Durchführung des Schwerbehindertengesetzes und des Heimkehrergesetzes sowie
das Ausweiswesen für Schwerbehinderte betreffen,
2. die Durchführung des Wehrpflichtgesetzes sowie des Unterhaltssicherungsgeset-
zes betreffen,
3. dem Arbeitsfrieden dienen,
4- sich aus dem Dienstverhältnis der Beamten, Angestellten, Arbeiter und Versor-
gungsempfänger des öffentlichen Dienstes ergeben.
5. Gnadensachen betreffen,
6. überwiegend im öffentlichen lnteresse vorgenommen werden,
7. in Verfahren vorgenommen werden, die von der Gemeinde ganz oder überwie-
gend nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnah-
me der Entscheidung über Rechtsbehelfe,
8. geringfügiger Natur sind, rnsbesondere einfache Auskünfle )

(2) Von der Entrichtung der Gebühren sind, sowsit Gegenseitigkeit besteht, befreit

1. das Land Baden-Würtlemberg,
2. die Bundesrepublik Deutschland,
3. diejuristischen Pe.sonen des öffentlichen Recht§, die nach den Haushaltsplänen
des Landes oder Bundes für Rechnung des Landes oder des Bundes verwaltet wer-
den,
4. die Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindeverwallungsverbände uod Zweck-
verbände in Baden-Wüdtemberg.

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten berechtigt sind, die Ge-
bühren Dritten autuuerlegen oder in sonstiger Weise auf Dritte umzulegen. Nicht
befreit sind femer die in § 6 Abs. 4 des Landesgebührengesetzes genannten Son-
dervermögen, Betriebe und Unternehmen.

§3
Gebührenschuldner

('1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet

1- wer die Amtshandlung veranlaßt oder in wessen lnteresse sie vorgenommen wird,
2. wer die Gebührcnschuld der Gemeinde gegenüber durch schriftliche Erklärung
übernommen hal oder für die Gebührenschuld eines anderen kaft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als cesamtschuldner.

§4
cebührenhöhe

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beige-
fügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung.
Für Amtshandlungen, für die im Geb{ihrenveeeichnis weder eine Verwaltungsge-
bühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 3,- DM
bis 5.000,- DM zu erheben.

(2) lst eine Gebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, bemißt sich ihre
Höhe nach dem VerwaltungsaLiwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes, nach
dem wirtschaftlichefl oder sonstigen Interesse für den Gebührenschuldner sowe
naci seinen wirtschafl lichen Verhältnissen

(3) lst eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Ver-
kehrswert zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Der Gebühren-
schuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenslandes nachzuweisen. Bei Ver-
weigerung oder ungenügender Führung des Nachweises hat die Behörde den Wert
auf Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachver-
ständroer bedrenen \'t
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(4) Wird der Ankag aL-rf Vo.nahme einer Arntshandlunq abqelehnt, i ein Zehntel
bis zum vollen Bet.ag de. Gebühr erhoben. Wlrd der Ant.ag ausschließl ch wegen
Unzuständigkelt abgelehnt, wlrd keine Gebühr erhoben. Wi.d der Antrag auf Vo.
nahme einer Amtshandlung, mil dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist vor
Beendigung der Amtshandlung zu.ückgenommen oder unterbleibt die AmtshandlLlng
alrs sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand
der Bea.beitung ein Zehntel bis zur Hälfte der vollen Gebuh. e.hoben Die Mindest-
gebührbekägt3--DM

§5
Entstehung der Gebijhr

Die Gebührenschuld entsteht mit Beendigung der Amtshandlung, für die sle erhoben
wird. Bei Zurücknahme eines Antrags nach § 4 Absalz 4 Satz 3 dieser Satzung ent.
steht die Gebührenschuld mit der Zurücknahme, in den anderen Fällen des § 4 Ab
satz 4 Satz 3 dieser Satzung mit der Bekannlgabe der Gebührenfestsetzung

§6
Fälligkeit, ZahlLrng

(1) Die Gebührwird du.ch schriftlichen oder mündlichen Bescheid festgesetzt und
ist mit der Bekanntgabe der Gebührenfestseizung an den Schuldner fällig.

(2) Schrnstücke oder sonstige Sachen können bis zur Entrichtung der Gebühr zu-
rückbehalten oder an den Gebührenschuldner auf dessen Kosten unter Nachnahme
der Gebühr übersandt werden.

(3) Die Vornahme einer Amtshandlung kann davon abhängig gemacht werden, daß
die Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder für sie Sicherheit geleistet wird.
Von der Anforderung einer Vorauszahlung oder der Anordnung einer Sicherheitslei-
stung ist abzusehen, wenn dadurch eine für den Gebührenschuldner unzumutbare
Vezögerung entstehen würde oder dies aus sonstigen Gründen unbillig wäre.

§7
Auslagen

(1) ln oer Verwaltungsgebühr sind dle der Gemelnde erwachsenen Auslagen inbe
griffen Der Ersatz der Auslagen wird besonders verlangt, soweit diese das übiiche
Maß erheblich llbersteigen. Der Ersatz der Auslagen wird in der talsächllchen Höhe
verlangt, wenn für eine Amtshandlung keine Gebühr erhoben wird.

(2)Auslagen nach Abs.1 Satz 2 sind insbesondere

1. 
-felegrammgebühren,

2. Reisekosten,
3 Kosten ölFentlicher Bekanntmachungen,

4. V.rqrrtu6gsn J,rr 7e _*r unO Sachverslandlge sowie sonsttge Kosten der Be-
weiserheb!rng,
5. Vergütungen an andere juitstische oder natü.liche Personen firr L.eistungen und
LieFerungen,
6. Kosten der tseförderung und Ven ahtung von Peasonen und Sachen.

(3) Auf die E.staltur]g von Auslagen sind die für Verwaliungsgebühren geltenden
Vorschriften entsprechend anzuwenden Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen
enlsteht mit der Auiwendung des zu erstaiienden Betrags.

§B
Schlußvorschriften

(1) Diese Satzung kitt am Tage nach ih.er öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Zu gleicher Zeit treten dle Verwaliungsgebührenordnung vom 11-12.1976 u.d
alle sonstigen d eser Satzung entsprechenden oder widersprechenden Vorschriften
außer Kaafl.

Hinweis nach § 4 Abs 4 GemO

Eine etwaige Verletzung van Verfahrens oder Formvorschriften cier Gemeindeord-
nung für Baden-Warltemberg (GemO) oder aufgrund de. Gemeindeordnung belm
Zustandekomrnen dieser Satzung wird nach § 4 Abs 4 der Gemeindeordnung un-
beachtlich wenn sie n cht schriftlich innerha b eines Jahres seit Bekanntmachung
dieser Satzung gegenübe. der Gemeinde Rohrdorf qeltend gemacht worden ist. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen so I, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschrifle,r uber die Of{enilichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt woiden sind.

Rohrdorf, den 17 Jarüat 1997
Ausgefertigt:
Rohrdorf,

Flik
Burgerrieister
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Genreinde Rohrdorf
Landkreis calw

Satzung zur Anpassung örtlicher
Satzungen an den Euro (Euro-
Anpassungs-Satzung)

Au,grund der §§ 4 und 19 derGemeinde-
ordnung für Baden-WÜnlembeA (GemO).

§§ 2, 5a.6, 8. 8a, 9, 10, 10a und 11 des
Kommunalabgebengeselz€s Iür 8äden-
Wiirllemberg (KAG) hat der Gerneindeßt
der Gemeinde Rohrdorf am l9.Oktober
200l tolqende Satzung beschlossenl

Artikel I

Anclerring der Hundesteuersatzunq

Dic Hlrndesleuersalzung in der Fassung
vonr 30 November 1996. veröffenllicht im
Bürceölall Rohrdorf am 4. Dezember
1995 wird wie lolgt geänderl:

1. § 5 Abs.l e.hält folgende Fassung:

'(1) Oic Steuer beträqt im Kalenderiahrlür
iodcn Hund 54,00 EUR. Aeginnt oder
cndet die Sleuerpflichl im LauIe des
Kalenderiahres. beträst die Sleuerden der
Däucr der Sleuerpflicht entspaechenden
Btuchlcil der Jahressleuer,'

2 § 5 Abs.2 erhä I tolgende Fassung:

'(2) Hält ein Hundehaller im
Gemeindegebiet mehrerc Hunde, so
erhöht sici der nach Abs.1 geltende
Steuersalz tür den zweiten undjeden
weileren Hund auf 108,00 EUR. Hie.bei
bleiban sleüerfreie H!nde äoße. Belrächl'

3. § 11 Abs.6 erhält folgende Fassung:

'(6) 8ei Verlust einer Hundemerke wird dem Haller
einc Ersalzmarke gegen die Gebühr von 5,00 EUR
ausgehändlgl Dasselbe gill fürden Ersälz einer
unbreuchbär gewordenen Steuermarke; die
tl nbre uch ber gewordene Sleuermarte ist
zurückzügeben. wird eane in verlusl geraleoe
Sleuennarke wieder aufqefunden, ist daese
waedergerundene Märke unve.züglich ao die
Gerneinde zunlckzugeben.'

\
I

Artikel2

Anderung der
Wass€rveßorgungssatzung (WVS)

Oie Wasserve6ooun0ssalzuno in derFassung vom
29 November 1985, zuteld geände( äm 29 Junr
1990, verötfentlicht im Bürgerblalt Roh.do.fam 6.
oezember '1985 / 13. Juli '1990 wird wie folqt
geändert:

l. § 31 erhäll folgende Fässung:

'Oer Wasserveasorgungsbeilrag seta sich aus
folgenden Beträgen zusammen:

1. le OuadEtmeler (m1
Gtundslllckslläche 1, 28 EUR

2. je Ouadratmeter (m')
Geschoßfläche {,53 EUR'

2. § 38 Abs. 1 efiäll folqende Fassuns:

'(1) Die Grundqebührwird geslaffell nach der
Zählergröße erhoben (ZählergebUh.)- Sie belrägt
beiWasseazählem mit einer Nenngröße von:

fluss (O max) 3 
'ind 

5 7 und i0 20 30 m:/h

I\)
Artikei l,

Anderung derSalzung über die öffenlliche
Abwasserbeseitisung {AbwS)

Die Sat2ung überdie öffentliche Abwasser-
beseitigung (Abwessersatzunq) in der Fessung vom
lg.Mäz 1982. zuleta geänclerl am 29.November
'1997, veröffentlicht im Bü.geölatt Rohrdorf am 30.
Apnl 1982 / 03. Dezembe.l997 erhält folgende
Fassung:

l. § 19 erhält lolgende Fassung:

'Oer Abwasserbeitrag setzl sich wie folgl
zusemmen:

a)je qm b)le qm
Grundstücks- Geschoß-
fläche fläche

1. § 4 Abs.1 erhäll folgende Fass'rnAl

'(1) Die Höhe der VelwaltungsgebÜhren richtet sich
nach dem der Satzung beigefügten GebÜhrenveF
zeichnis. Das Gebüh.enverzeichnisisl Eestandteil
der Salzung. Für Amtshandlungen, türdie im
Gebührenverz ei.inis weder eine Verwallungs-
gebühr bestimml nocn Gebührenfreiheit vorgesehen
ist, ist eine Gebühr von 1,50 EUR bis 2500.00 EUR

2. § 4 Abs. 4 erhäll folgende Fass'rng:

'(,1) Wid der Anträg auf vomahme einer
Arrrlshendlung €bgelehnl, wird ein Zenntel bis zum
vollen Belrag derGebüh. erhoben. wird der Antrag
a!sschließlich wegen Unzusländigkeit abgelehnl,
wid keine Gebühr erhoben. Wird derAntrag auf
Vomahme einer Amlshändluno, mil dessen
sachlicher Bearbeiluno beqonnen isl, vor
Eeendigung der Amlshandlung zurückgenommen
oder unlerbleibl die Amtshandlung äus sonstigen,
vom Schuldner zu v€rtrelenden Grüoden, so wild ie
nach dem Sland der Beaöeilung ein Zehnlel bis rur
Hä fle der vollen Gebuhr erhoben. Die lvlndesl-
qebühr beträgt '1,50 EUR.'

Artikel5

Anderung der Hauptsatzuns

Oio Hauplsalzung an der Fassuog vom 21 Januar
1994, verötrenllichl im Bürgerblalt Rohdorf am
o2.Februar 199,1 erhält folgende Fassung:

1. § 5 Abs.2 erhält folgende Fassung:

'Oem Bü rgerme ister we.den folgende Aulgaben zur
Ededigung dauemd übedragen, soweit es sich nicht
bereits um Geschäfle der laufenden velwaltung
hendelt:

2.1 die Bewirlschaflung der Millel nsch dem
Heushallsplan bis zum Belrag von
8000,00 EUR im Einzelfalli

2.2 die Zustimmung zu überplanmäßlgen und
äußerplanmäßigen Ausgäben und zur
Ve.wendung von Deckungsreserven bis zu
1500,00 EUR im Einzelfall;

2.3 die Emennung. Einstellung und Entlassung
und sonstige personalrechtliche Enl
scheidungen von Aßgeslellten der Ver-
gütungsgruppe X bis Vll BAT. Aushilfs-
sngeslellten. Arbeitem, Beamtenanwärlern.
Auszubildenden, Präktikanten und änderen
in Ausbildüng stehenden Personen;

2 4 die Gewährung von unverzanslichen Lohn'
und Gehaflsvorschüss€n sowie Unler-
slÜtzungen und von AöeilgebeIüarlehen
im Rähmen der Richllinien:

Teilbelräge

1,07

3. § 37 Abs. 2 erhäll tolgende Fassungl

'(2) Oie Verbrauchsgebühr nach dergemessenen
Wassermenge (§ 39) belrägl je Kubikmeter (m1
1,00 EUR.'

1. § 40 Abs. 1 erhäll folgende Fässung:

'(1)Wenn Wasserzähler (§ 20) nichl eingebaut sind,
werden die Wasserabnehmer zum Wasse?ins
pausch6l veranlaOt. Bemessungsgnrndlagen sind
die ln Abs. 2 testgesel2len Pausch:lverbrruchs-
menqen. Wie beim Zählenarif (§ 37 Abs.2) werden
je Kubikmeter (mr) Pauschalverb€uchsmenge
1,00 EUR erhoben.'

5. § 41 Abs. I erhäll folgende Fassung:

'(1) Für Wasser, däs bei der Heßtellunq von
Eauwerken ve&endel wird. wi'd ern Bäuwässerz,ns
nach dem Maßslab der Absälze 2 und 3 erhoben,
sofem derVeörauch nichl durch Wassezähler
teslgestelll ward. Wie beim Zählerlarir
(§ 37 Abs.2) werdenje Kubikmeler (m1
Päuschalvcrbrauchsmenge'l,OO EUR efi oben._

6. §,t6 abs. 3 erhält folgeode Fassung:

'(3) Die Ersatzpflicht entläl{l lür Schädeo unler
't5,00 EUR."

l.fürden öIlentlichen '1,53 EUR 1,6t EUR
Abwasserkanal ohne
ZuleitunOssammlung

2.fürden mechanischen ,,02 EUR 1,28 EUR
uod biologischen Teil
sowie für die Schlamm-
behandlunq des Klär
werks einschließlich
Zuleitungssammlea und
Regenenllastungs- bzw.
Regenwasserbehandlungs-
anlagen"

2. § 27 Abs.l e,häll lolgende Fassung:

'(1) Die Abwasse.gebühr beträgt bei Reinigung des
Abwassersdurch ein mechanisch-bioloqisches
Klärwerkje mr Abwasser 1,82 EUR."

3. § 27 Abs 2 erhäll rolgende Fassuflg:

'(2) Die Abwasserqebühr (Kenalqebül0 belrägt bei
Abwasser, das nichl durch ein mechanisch-
biologisches Klärwerk gereinigl wird, je m:
Abwasser 0,71 EuR."

Artikel4

Anderung der Satzung über die Erhebung von
Verwaltungsgcbühren

lverwältungsgebührensatzung)

Die Satzung über die E,tebung von Verwellungs'
gebühren (Verwallungsgebührensälzung) in der
Fassung vom 17. Januar 1997, veröffentlachl im
Eurgerblalt Rohrdorf am 29 Januar 1997 erhäll
lolgende Fassungi
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Bürgerblatt Rohrdorf

Anderung des Gebühranverzeichnisses

Anlage zurVerw.ltungsgabührensalzung vom 17.Jenuar 1917,
geänden am 19. Oltober 2001

Milleilung nach § 53 Abs. 4 L8O mind. 75,00 EUR
sowie fürjede weilere zusätzliche

Amlshandlung jee/ejls 25,00 EUR

Benachrichligung derAngrenzer im 5,00 EUR
Keonlnisgabeverlahren (§ 55 LBO). je
zu benachrichligenden Angrenzer mlndeslens 25,00 EUR

Oarilber hineus werden Aufxen,
dungen, die das übliche Maß erneE
l,ch ti berste ig e o (z.B- formelle
Zuslellung bei AnOrenzem) gesondert

Bekeiung (Ausnehmebewilligung, 2,50 EUR bis
Dispens) von gesetz,ichen Vorschrilten 500,00 EUR
oder gemeindtichen Beslimmungen

Besla!bigungen, Beslätigungen

Amtliche Eeglaubigungen von Unler-
schriflen, Hand2eichen und Siegeln

Werden mehrere Unlerschrinen gleich-
zeilig in einer Urkunde beglaubigl oder
wkd die lJnlerschrift einer Person mehrfäch
auf verschiedenen Urkunden, aber eufgrund
eioes gleichzeilig geslelllen Anlraos
beglaubigl, so komml nur für die ersle
Unleßchrin die volle G€bühr, fürjede
weilere alie Hälfle dertürdie ersle erho-
benen Gebilhr zu Ansalz

Amtliche Beglaubigung der Üb€rein-
stimmung von Abschrillen. Auszügen,
Niederschriflen, Ausferligungen, Folo-
kopien usw. aus amllichen Aklen oder
privalen Schnfliücken mit cler Urschrifl.

5.3
Lfd Nr. Gebühr EUR

Ablehnung eines Anlrags usw.
(§ 4 Abs. 4 Salz I der Satzung)

wegen Unzusländigkeil gebührenf rei

Allgemeine Verwallungsgebühr
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Salzung)

Anträge
Bearbeilung von mündlichen und
schdfl lichefl Anlrägen, Erklärungen,
Gesuchen und dergl.. die von der
Gemeinde nichl in eigener Zuständig-
keil zu bescheiden sind, soweil die
Milwirksng der Gemeinde nichl vor-
gesch eben oder angeordnel isl

Auskünfle, insbesondere aus Aklen
und Büchem, oder Einsichlnahme in

mündliche Auskünlle sind 0ebührenftei

1/10 bis volle Gebühr
mindestens'1,50 EUR

1,50 bis 2500,00 EUR

1,50 bis 100.00 EUR

7

7.1

1,50 bis 50,00 EUR

1,50 EUR bis
130,00 EUR

0,50 EUR bis
5,OO EUR

5

5.1

Bauordnungsrechl

Be§täligung des Zeilpunkts des
Eingangs der vollsl ä ndigen Bau-
vorJägen im Kennlnis€abevedähren
(§ 53 Abs.3 Nr.l LBO)

Beslariqunq der Übereinsrimmung von
Abschriflen. Auszügen, Niedeßchritlen,
AusferligunOen, Folokopien osw. aus
emUichen Aklen oder privalen Schrifl-
slücken mil der Urschrifl,
je Seile

7.250,00 bis 75,00 EUR
miodeslens 50,00 EUR

je Seile mindestens 1,50 EUR

-^ 74

0,50 EUR bis
2,50 EUR

mindeslens 1,50 EUR

2,50 EtiR brs

15,00 EUR

'10,00 EI.JR bis
5O,OO EUR

9_2

10

10.'l

10.2

10.2.1

10.2.2

11

't 1.'l

11.2

12

13

Uobedenklichieilsbescheinigunq lür
Feuerbeslatlung (§ 16 Abs. 2 Nr.2
Beslallungsverordnunq)

Feiertagsrechl

Befreiung von veöotenen Tä1ig-
keiten während des Hauptgolles-
diensles (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1

Feieltagsgeselz)

Befr€iung vom Tanzverbol en
beslimmlen Feiertagen (§§ 11,
'12 Abs. 1 Feierlagsqesetz)

6

I

91

83

Wird die Abschrifl, Ausfertigung,
Folokopie usa,. von der Gemeinde
selbst hergestellt, so kommen die
Schreiboebühren (Nr. 19) hinzu

Bescheißi0uogen

Besläligungen, Zeugnisse, Allesle
Ausiweise allerArt (aüch Zweit-
und [rlehrferligungen), soweil nichls
anderes beslimml ist

Die Ausslellung von Negativzeug-
nissen gemaß § 28 Abs.'l BaUGB
bis zu einem Venragswed von 2500,00 EUR
beieinem Verlragswerl über 2500,00 EUR

Gebührenfrei sind

Besläligungen, die die Gemeinde für
den Emptsng und die VeMendung von
Zuwendungen für sleuerbegÜnsli91e
Zwecke im Sinne des Einkommen- und
Körperschansleuerechls (2.8. §§ 10 b
ESlG, I Nr. 3 KSIG) ausslelll
(SpendenbescheinigLrngen)

BestallunQsrechl

Ausslelluog eines Leachenpasses
(§§ 44 ünd 45 Beslauungsgeselz)

1,50 EUR bis
50,00 EUR

10,00 EUR
2O,OO EUR

2,50 EUR bis
25,00 EUR

pro Tag. an dem Tanzveransta,tungen 25,00 EUR bis
von 3.00 bis 24.00 Uhrverbolen sind '100,00 EUR

pro Tag, an dem Tanzverenslallungen 50,00 EUR bis
während des ganzen Tages verbolen §ind 200,00 EUR

Aufbewahrung einschließlicn Aushändigung
an den Verlierer, Eigenlümer oder Finder

bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wen
mindeslens jedoch 1,50 EUR

bei Sachen über 500,00 EUR Werl 2% von 500,00 EUR
und 1ol" des Mehrwerles

2% des Weds

Genehmigungen, Erlaubnisse, Zu-
lassungen, Kon2essionen, Bewilli-
gungen und dergl allerAn, soweil
ni.hts enderes besiimml isl

Gülachlen (Augenscheine) nach
dem Werl des Gesenslands

2,50 EUR bis
500,00 EUR

1 bis 5%

mindeslens jedoch je angetengener I 2,50 E U R
halber Slunde der lnänspruchnahme

73



141

14 2

15

15.

16.1

161 1

161 2

161 3

15 1.4

16 2

'16 2.1

Geschaftssl€lLe des G!lachlerausschuss€s

Auskunft aus der Kaufpreissammlung

Auskunfl über Bodenrichlweile

Amtshandlungen im Klrcnenaus-
lritlsverfah.en je Person

Ausküf lle aLrs dem t'reldereqisler

(§ 32 Abs.1 [,leldeqeselz - l,rc)

erweilene Auskunfl (§ 32 Abs. ? N4G)

Gruppenauskunfl (§ 32 Abs 3,

§ 34 Abs 1, 2 und 3 l,4G)

Gr!ppenalskuntl nach Nr 16.1.3,
die rnil Hilfe der aulomat schen
Dalenver3öeilunq gegeben wird

Dateniberm ltlunOen

Datenübermlttlungen an Behörden
und sonstiQe öirenl iche Sleilen (§ 29 [1G)
und 2n nlienllich-rechlliche Re i!ions-
qemeinschaflen (§ 30 LilG)

,ürjede P€ßon, aut d e sich die
Dalenüberm lllung erslre.kt

Dalenüberm ltlung nach Nr. 16 21.
d e mil der Hi fe der aulomalischen
Dalenverarbe l!.! vorgenommen !r'urde

Nummer 43,/44
Mittwoch, 24. Oktober 2001

Erlaubnis iach § 3 Sammlunqsgeselz

be Rncknahnre der Rechlsbehelfe wenn 1/10 bis %
kcin Grund vorliegl, von einem Gebühr€nsalz der Gebühr
abzusehen (§ 4 Abs 4 Salz 3 der Salzung) nach 17.1

m ndeslens 1.50 EUR

beie nem Formal bis zu D N A 4

iürjede weitere Selle

bei ejnem größeren Formal
für di€ erste se e

fürjede w€itere Selle

2,50 EUR bis
50,00 EUR

2,50 EUR bis
25,00 EUR

5,00 EUR bis
5(),OO EUR

5,OO EUR

1O,OO EUR

2,50 EUR

'15,00 EUR b s
2500,00 EUR

1,50 EUR

16 2 3

16.3

16.4

16.5

16 6

16 6.1

16 6.2

16 6 3

11

11 1

0,15 EUR

5,OO EUR

2,50 EUR bis
500,00 EUR

5,00 EUR bis
250,00 EUR1622 10,00 EUR bis

2500,00 EUR

18

19

191

10,00 EUR bis
200,00 EUR

19 21

19 3

2A

21

O,5O EUR

O,50 EUR

1,OO EUR

1,OO EUR

Schre bgebühren

Ausferligungen und Abschriflen oder
Auszü0e aus Aklen, Protokollen von
öIfentlichen Verhandlungen, amllichen
Büchern, ReOislerf usw. (soiern sie
nicht durch Ablichtung herg€sle lt wurden),
die aufAnlrag erleilt werden,le ange-
fanqener Seite DIN A 4 (der Ausfe( gungs-
Lrnd Be§laubiQungsvermerk wird
rn lgerechnel)

tur Schriflslücke die irr deuischer Spra.lre 5,00 EUR
abgefaßl sind

für Schriflsliicke. die in lremder Sprache 10,00 EUR
abge{2ßl sind

für Schriftslücke in labellarischer Form, 6,50 EUR
verzelchnisse Listen, ze chnungen,
wissenschafllch€ Terle wi.d die Schr€ib-
gebÜhr nach dem Zeilaufiryand berechnel,
der z!r l-ießtellufg b€nö1igl wird. sie
belrargl fürjede an!efanqene Viede slunde

Filr Abl chlLrngen (Folokopien) !nd mi1le s

Tenäulomal erslel le [lehISlÜ.ke vr'eiden

Zuriicknahme ein€s Anlrags
(§ 4 Abs.4 Salz 3 der Salzuno)

1l1O bis % det
der vollen Gebühr
mlndeslens 1,50 EUR19.1 1

191.3
Rohrdorf, den

@
Fli k

Bürgermeister

Bürqerblatt Rohrdorf

Daleniib€mrill ungen an den Stiddellschen
Rundlunk urd an den Südwesllunk bzw än
die Gebühreneinzuqs?€nlrale (GEZ)

pro überrnitlellen Dalensätz

geslrichen

Besclreiniqunqen der L,leldebeh0rde
Zusätzlicne i,4eldebeslätigung und
sonsllge Bescheinigungen der lvlelde-
behörde, je Bescheinigung

Werden rnehrere gleichlaulende Beschei.
nigungen beanlragt, so ermäßigl sich die
Gebührumd€Hälfle

Sonsllge Amlshandlungen der
[4e debehölde

Gebührenireisind

die BearbeilLrnq einer [,4eldung oder
Anzeige sov,, e die Meldebesläligung,

die Auskunil an den Belroffenen (§ 11 [rG),

die Beichligung, Erganzunq Sperrunq und
Lösch!ng von Dalen des Meldercgisters
(§§ 12, 13 MG)

(!Jidelspruch, Einspruch in Wahl
anfechlungsverfahren, Gegenvorstel ung,
Dienslaufsichtsb€schwerde usw )

wenn dle Rechlsbehelfe im wesenllichen als
un2u ässig oder unbegründel zLrrückqewies€n
werden oderwenn dre Gebühr e nem Gegner
a!ferlegt w€rden kann der dte angeiochl€ne
Vedüqunq oder Enlscheldung beänlragl hal

Verviellälligungen aul mechanlschem 0,25 EUR bls

wege, je näch umtang, schwierlgkeil 2,50 EUR
und Auiwand. je Seite

S1r€ßenrechlllcheSondernutzung 10,00EURbis
ErleilLrng der Erlaubnls zur Benutz!ng 250,00 EUR
einer Slraße über den Gemeingebra!ch
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